
HAUSHALT 2024/2025 
 

STELLUNGNAHME zu Antrag DHH/2023/4166 
 

Studentisches Kulturzentrum gGmbh: 10 Prozent Zuschusserhöhung an die Mitglieder des Kulturring 
Karlsruhe e. V. 
Antrag: KAL-Die Partei 
 
 
 
 

 

Seite HH-Plan Produktgruppe Kontierungsobjekt Plankonto/FiPo 

226 2810-410             
Aufwand (in Euro) 
2024 2025 2026 2027 2028 

490 490 490 490 490 

Wählen Sie ein Element aus 
2024 2025 2026 2027 2028 

                              

 

Die Hauptaufgabe des Studentischen Kulturzentrums besteht darin, die kulturelle Bildung der Studierenden 

zu unterstützen. Die Finanzierung des Studentischen Kulturzentrums erfolgt vorrangig durch einen Zu-

schuss vom Karlsruher Studentendienst. Darüber hinaus erhält es in begrenztem Umfang finanzielle Unter-

stützung von der Stadt Karlsruhe als quasi institutionelle Förderung und es generiert darüber hinaus wei-

tere Einnahmen. Eine institutionelle Förderung im eigentlichen Sinne besteht nicht.  

 

Aufgrund der dargestellten aktuellen Finanzlage und der erwarteten finanziellen Entwicklung kann eine 

Ausweitung der Aufwendungen und Zuschüsse in den Bereichen der „freiwilligen Leistungen“ und 

„Pflichtaufgaben ohne Weisung“ im Doppelhaushaltsplan 2024/2025 aus Sicht der Verwaltung nicht 

erfolgen.  

Die Verwaltung empfiehlt vor diesem Hintergrund, den Antrag abzulehnen. 


